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VERFÜGUNG 

vom 26. Alk 2005 

Winterthur. 	Privater Gestaltungsplan „Oberes Alpgut" 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

Der Grosse Gemeinderat der Stadt Winterthur hat am 19. März 2004 dem privaten 
Gestaltungsplan „Oberes Alpgut" zugestimmt. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss 
Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 2. Juni 2005 kein 
Rechtsmittel ergriffen. Mit Schreiben vom 9. Juni 2005 ersucht der Vorsteher des Departe-
ments Bau der Stadt Winterthur um Genehmigung des Gestaltungsplans. 

Der private Gestaltungsplan schafft die planungsrechtlichen Grundlagen für eine städte-
baulich und architektonisch besonders gut gestaltete Überbauung des Areals im „Oberen 
Alpgut". Es liegt nach der kommunalen Bau- und Zonenordnung in der Wohnzone W2/ 
1,0, in welcher freistehende Gebäude mit dem Charakter von Einfamilienhäusern zulässig 
sind. Die Grundstücke befinden sich im Eigentum einer Erbengemeinschaft. Sie sollen im 
Rahmen eines Gesamtkonzepts überbaut werden. Der Gestaltungsplan hat zum Zweck, das 
Areal mit einem marktfähigen und qualitativ hochwertigen Projekt zu überbauen. Gegen-
über der Bau- und Zonenordnung wird die zulässige Baumasse eingehalten. Zugunsten 
einer guten Gesamtlösung mit eingeschossiger, geschlossener Bauweise wird auf die nach 
Bau- und Zonenordnung mögliche zweigeschossige, offene Bauweise mit Dachgeschoss 
verzichtet. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion verfügt: 

I. 	Der private Gestaltungsplan „Oberes Alpgut", dem der Grosse Gemeinderat der 
Stadt Winterthur am 19. März 2004 zugestimmt hat, wird genehmigt. 
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II. 	Den Grundeigentümern wird fi.ir die durch die Bearbeitung dieser Verfügung ent-
standenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt. 

Zustelladresse: Peter Kunz Architektur, Neuwiesenstrasse 69, 8400 Winterthur 

(Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Zustelladresse. Ohne Ihren Gegenbericht 
innert 20 Tagen gehen wir davon aus, dass die Zustelladresse korrekt und zudem 
identisch mit der Rechnungsadresse ist). 

Staatsgebühr 	 Fr. 	696.00 
Ausfertigungsgebühr 	 Fr. 	48.00 

(Konto 8300.43100000 
Total 
	 Fr. 	744.00 	Auftrag 83120.40.210) 

HI. 	Der Stadtrat von Winterthur wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 
PBG öffentlich bekannt zu machen. 

IV. Mitteilung an den Stadtrat von Winterthur (unter Beilage von vier Dossiers), an die 
Kanzlei der Baurekurskommissionen (unter Beilage von einem Dossier) sowie an das 
Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers). 

Zürich, den 26. Juli 2005 
051190/0b1/Zst 
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